
1. Welche Arten dürfen mit „Eisen“ 

gefangen werden?

a) Fischotter
b) Fuchs
c) Wolf

2. Wie müssen Fallen heute in 

Deutschland fangen?

a) Unversehrt lebend
b) Sofort tödlich
c) Egal 

3. Wie müssen Totschlagfallen 

heute auslösen?

a) Auf Druck
b) Auf Zug
c) Egal

4. Welches „Eisen“ ist für den 

 Fuchsfang geeignet?

Fangjagd

Die kniffligsten Fragen 
Die Aufgaben hat wie immer unser langjähriger Mitarbeiter sowie Jungjägerausbilder 

und -prüfer ANDREAS DAVID zusammengestellt. Heute geht es um die zeitgemäße Fangjagd. 

Auf Wunsch  vieler Leser finden Sie die Lösungen unten rechts.

a) Eiabzugeisen
b) Schwanenhals
c) Wolfsangel

5. Der Einsatz welcher Falle ist heute 

verboten?

a) Tellereisen
b) Conibear-Falle
c) Wolfsangel

6. Wie lautet ein altes Motto der 

 Fangjagd?

a) Glatter Hang, glatter Fang
b) Glatter Gang, glatter Fang
c) Glatter Fang an glattem Hang

7. Welches Eisen ist für den 

 Marderfang vorgesehen?

a) Schwanenhals
b) Eiabzugeisen
c) Tellereisen

8. Wie lang etwa sollte eine 

 Kastenfalle für den Fuchsfang 

 mindestens sein?

a) 80 cm
b) 130 bis 150 cm
c) 250 cm

9. Was darf mit Fallen gefangen 

 werden?

a) Wildkaninchen
b) Bisam
c) Raubwild

10. Welche Wildarten können sich in 

Eisen fangen, die außerhalb von 

Fanggärten, -burgen oder -bunkern 

gestellt werden?

a) Schwarzwild
b) Rehwild
c) Greifvögel

11. Benötigen Sie als Nicht-Berufsjäger 

einen Sachkundenachweis 

 (Fallenlehrgang) zur Ausübung 

der Fangjagd?

a) Nein
b) Nur für Schwanenhälse
c) Landesrecht beachten

12. Welche Falle wird häufig „in die 

Erde“ eingebaut?

a) Wippbrettfalle
b) Betonrohrfalle
c) Kastenfalle

13. Wie dürfen Sie laut UVV Fangeisen 

spannen?

a) Mit der Hand
b) Mit dem Fuß
c) Mit einer Spannvorrichtung 

 (Spannhebel) 

14. Bei welchen Arten kann es bei 

 unsachgemäß aufgestellten 

Ist das Eiabzugeisen für den Fuchsfang 

oder für den Marderfang geeignet?
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 Abzugeisen zu Brantenfängen 

kommen?

a) Katze

b) Iltis

c) Waschbär

15. Welche Plätze bieten sich für den 

Fang mit Kastenfallen an?

a) Zwangswechsel

b) Dickungen

c) Zaun- und Hauswände

16. Stellt das unberechtigte Aufstellen 

von Fallen den Tatbestand der 

Jagdwilderei dar?

a) Ja

b) Nein

c) Nur bei Schlingen

17. Dürfen Sie bei der Fangjagd 

 Kurzwaffen zum Abfangen des 

Wildes einsetzen?

a) Ja

b) Nein

c) Nur ab Kaliber 9 mm

18. Welchen Grundsätzen unterliegt 

die Fangjagd allgemein? Sie 

muss …

a) … tierschutzgerecht durchgeführt 
werden

b) … artenschutzgerecht durchgeführt 
werden

c) … so durchgeführt werden, dass 
 keine Gefahr für Menschen besteht

19. Welche der genannten Fanggeräte 

sind verboten?

a) Schlingen
b) Leimruten
c) Fallgruben 

20. Welche Fallen zählen zu den 

 Lebendfangfallen?

a) Eberswalder Jungfuchsfalle
b) Knüppelfalle
c) Betonrohrfalle

21. Welche Wildart wird auch heute 

noch in Netzen gefangen?

a) Fuchs
b) Wildkaninchen
c) Rehwild

22. Welcher Köder ist für den 

 Steinmarder besonders geeignet?

a) Eier
b) Brot
c) Speck

23. Wie sollte das Wild in den 

 Schwanenhals oder ein 

 Eiabzugeisen gelangen?

a) Über die Stellzunge
b) Über den losen Bügel
c) Egal

24. Lebendfangfallen sollten bzw. 

müssen …

a) … verblendet oder „geschlossen“ sein
b) … im Innenraum ausreichend Platz 

bieten
c) … Verletzungen des gefangenen 

Wildes ausschließen

25. Welche Fallen sollten bzw. müssen 

zweimal täglich kontrolliert 

 werden?

a) Schwanenhals
b) Wieselwippbrettfalle
c) Eiabzugeisen

Lösungen: 1 b; 2 a und b; 3 b; 4 b; 5 a und c; 6 b; 7 b; 8 b; 9 
a, b und c; 10 a und c; 11 c; 12 b; 13 c; 14 a und c; 15 a und c; 
16 a; 17 a; 18 a, b und c; 19 a, b und c; 20 a und c; 21 b; 22 a; 
23 b; 24 a, b und c; 25 b

Welche Gefahr besteht für den 

Waschbär, wenn ein Abzugeisen 

eingesetzt wird?
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